
Einfall-Lichtgitter mit weissen Glasschuppen-
Einlagen für Kellerbeleuchtung

Autor(en): Staehr, Julius

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Band (Jahr): 12 (1896)

Heft 53

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-578928

PDF erstellt am: 01.09.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-578928


S66 SßufitfetfMdtoeiieriffe §an&ttuder»3titnna (Organ für Me offtgietten Vnbltfationen beS ©frnetj. ©ewerbbereinSV fir. 68

ben gafleuten aixcE) gafgeffafte (felbft menu fte einem
Sßiftfafmann gehören, ober fafmünniffen Veirieb faben)
pr Konlurrenj pplaffen feien. 2) 2trt. 10 iff p ftreifen ;
bafiir foil in Srt. li bie Veftimmung aufgenommen roerbeti,
bafllnteraccorbe nur in SuSnafmefäßen ($. 33. bei ©treilu.f. m.)
gugelaffen werben follen; im fernem foil fefiimmt ioerben,
bat fiaatlif fubbentionierte Slnftalten (j. S3. Strafanhalten,
gafffulen u. f. m.) bon ber Konlurren^ auSgefcfjIoffen ftnb.

Ser &anbtt)erl?> unb ©ewetbebeteirt SBinterifur
fajjte naf einem. ffteferat bon ©etoerbefelretär KrebS für
unb einem Korreferat bon Vufbruder 23itt!ert gegen bie

obltgatortffen VerufSgenoffenffaften einftimmig folgenbe
ßfefolutton : „Ser fèanbprerls» • unb ©emetbeoerein, über&eugt
bon ber Unmöglifleit ber ©tnffifrung obligatoriffer Berufs»
genoffeuffafien, ift ber Sufift: @8 folle ber ffmeiseriffe
©emerbebereitt in Verbinbung mit ben meitern 3«tereffenten»
ïreifen feine Befirebung pr ©rmoglifung eines eibgen.
©etoerbegefepeS naf ber Stiftung energiff fortfepen, baf
ein folf eS ©efef Befiimmungen entfalte über 1. llnterfiüfung
beS gemerblifen BilbungSroefenS (burf BunbeSbeffluf
bereits oorfanben), 2. Befämpfung be? unlautern S03ett=

betoerbeS, 3. Siegelung beS ©ubmiffionSraefenS, 4. gbrberung
unb ©f tip, freier aSerufêaenoffenfd&àftén"

2>er SSorftanb be§ ©etoetfeberetoS Sfafffaufeti fat
fidj tote folgt Ïonftituiert: Sßräfibent : 3. Sßleper, 2lrfiteït ;
'Bige'Sßrüfibent: ©. ©tierlin, gabriïant; ©elretür: ©.'.gtoîeï#
Keßer; Kaffier: 31. SBäderlin, Bîefantler; Biblioifefar :
®. SSBagner, ©freineimelfier; ©teßPertreter beS BibliotfelarS:
KIingenberg=2ßofer; Beifiper:'SMffer, Bl'aler; ©pleifj, Sel.»
SKaler; JÖüf(flin, Sitfograff Selber ift megen SlrbettSlber»

faufung &érr KantonSrat ÔefSlin ans bem Borftanb beS

Sereins prüdgetreten. §err 0efSlin präfibterte feit 3afren
ben Serein, bem Borftanb geförte er mefr als ein 3aljr§efnt
au/ SBir foffen, bafj bem oielberbienten SDÎanne im ®e»

merbeoeretn ©foffbaufen ein efrenber Biaf angemtefen wirb.
©etoerbeberetne int ïôafliS. 3nfolge ber belefrenbén"

Sortrüge ber Herren ©enoub (greiburg) unb Boos (3ürif)
faben fif ttt Blontf ef, Sftartignf, Sitten, Sent
unb Brieg ©eltionen be§ ffioeipriffett ©emerbeöereinS

ïonftituiert. — ' 5

iittfaÄ'Siäjtgitter mit U)ci§ctt©ïû§ï^.ît^en»ûiiïo|ett
für SMerMeutfjtmtQ.

Syftetu ÖutinS ©taeljr, Sellin.
^

'

(SKitgeteilt »pm ^internationalen Batentbüreau »on (tel Sr. Steidjett,
Berlin NW. 6).

anffaulift ein êinfafeS ©fuppen»2iftgitter pr Slbbedung

getoßljnlifer Keßerliftffäfte. SUS Dberlift=3lbbedung fur

i)

1) @run&rifs einer Setter enfter=2tnlage mit @infall*£ic£)tgitter tmb
©laSffuppen.

Snrffafrten, ©ßfe, ißerrpnfaßen 2C. îann baSfelbe Sîufter
ebenfalls Sermenbung finben. SaS ©inlegen ber @fuppen
in ben mit- geffmadPoHett Stufterungen nnb guter Sus»

ftattung oerfebeuen ©ifenrabmen ift, ba biefelben ira fÇalg

i
i

®te fo oerbefferten ameriîanifcben,
'
feit Safren bewafrten

©Itter mit ©laêfifUppen für ßtßerbelemftuttgen öerbienen

eine befonbere Seaiftung meger. iljreS großen Sicbtburif'
gangeS, toelifer fogar beim fifmufigften SSetler nod) gans
oorgügliif ift itnb als ©rfaf ber bisher üblidjen Keßerfifad)t»
gitter, fotoie ber inneren Keßerfenfter bient, ®te mit offenen
eifernen ©ittern abgebedten SeßerlC(ftf<fü(fte bienten als
©ammelbebälter für aßerlei ©d)mub, Sßegentoaffer, ©(fnee,
faulenbe ©toffe :c. ®ie ©itter mit ioeifen ©laSfcpuppeu»

©inlagen, welife in ber Snlage nidft teuer, febodj oiel beffer.
als }ebe biSfer iiblicEse ©IdSabbedung finb, bieten eine toirl'
li<f praltifdje S3erbeffcrung, geben biet 8td)t nnb finb ein

abfoluter @(fuf gegen oben bejeiifnete llebelftänbe. ®ie
©laSfdjuppen finb, ba oberfalb liufenförmig, Ieidjt pretnigett;
etma getoaltfam gerbrofene ©ifuppen burcb neue auSp»
toedlfeln, madjt leine ©tfmierigleiten. ®ie 3et(fnung Oer»

aufliegen, fefr einfacf ; p Stiftung ber fÇngen mirb 3^
raent, Kitt, Sspfalt 2c. genommen. SDie foripntalen Sb=

bedungen toerben, mie borftefenb beffrieben, mit oben linfen»

förmigen, unterhalb priSmatiffen SfUppen üerglaSt. SaS

aufreft ftefenbe eiferne ffenfter lann .bagegen jebe anbere

beliebig gemufterte ober einfaf toeiffe SSerglafung erfalten.
SîentilationSfenfter, ©laSjaloufien 2c. mit ©teß» unb ©fuf»
borrtdjtung gegen unbefugtes Oeffnen bon aufen, finb eben»

faßS leift anpbringen. Sie @fgppeu»@infaß»8i(ftgitter
mit ßtefteftor»®lüfertt bürfteu bie

befteu ber biSfer belannten Ket»

lerbeleuftuugen unb namentlid)
burtf ben gortfaß ber inneren
Keßerfenfter unb burf bie ber»

grßferte fßupbarteit beS fßaumeS

in gegebenen fßerfültntffeu bon
grofem SGßerte unb in ben ®e»

famtloften btßiger ferpfteßen
fein als bie Keßerfenfter » Sin»

lagen mit Vergitterungen ober

Sbbedungen mit bieredigeu Stof»
glaSplatten 2c., melfe menig

Sift in bie bunllen Keßerrüume
fpenben unb burf bie gebotenen
unb bielfaf erprobten ©fUppen»
ßiftgitier berbeffert nnb erfeft
loerben.

(ïïifé 2 uttb 8 fteltt eine Stnlage bon £i(btgütern in SSerbinirang
mit bem Jîenerfenfter über StrafenfiBbe bar.

sss Illustrierte schweizerische Hllndwerker-Zettuua lOrgän für die offiziellen Publikationen des Schweiz. Gewerbàvereins) Nr. vs

den Fachleuten auch Fachgeschäfte (selbst wenn sie einem
Nichtfachmann gehören, aber fachmännischen Betrieb haben)
zur Konkurrenz zuzulassen seien. 2) Art. 10 ist zu streichen;
dafür soll in Art. 11 die Bestimmung aufgenommen werden,
daß Unteraccorde nur in Ausnahmefällen (z. B. bei Streik «.s. w.)
zugelassen werden sollen; im fernern soll bestimmt werden,
daß staatlich subventionierte Anstalten (z. B. Strafanstalten,
Fachschulen u. f. w.) von der Konkurrenz ausgeschlossen sind.

Der Handwerke- und Gewerbeverein Winterthur
faßte nach einem. Referat von Gewerbesekrelär Krebs für
und einem Körreferat von Buchdrucker Binkert gegen die
obligatorischen Berufsgenossenschafteu einstimmig folgende
Resolution: „Der Handwerks- und Gewerbeverein, überzeugt
von der Unmöglichkeit der Einführung obligatorischer Berufs-
genossenschaften, ist der Ansicht: Es solle der schweizerische
Gewerbeverein in Verbindung mit den weitern Interessenten-
kreisen seine Bestrebung zur Ermöglichung eines eidgen.
Gewerbegesetzes nach der Richtung energisch fortsetzen, daß
ein solches Gesetz Bestimmungen enthalte über 1. Unterstützung
des gewerblichen Bildungswesens (durch Bundesbeschluß
bereits vorhanden), 2. Bekämpfung des unlautern Wett-
bewerbes, 3. Regelung des Suhmissionswesens, 4. Förderung
und Schutz freier Beruksaenossenschaften". -z

Der Vorstand des Gewerbeverews Schaffhausen hat
sich wie folgt konstituiert: Präsident: I. Meyer, Architekt ;
Bize-Präsident: G. Stierlin, Fabrikant; Sekretär: C. JAer-
Keller ; Kassier: A. Wäckerlin, Mechaniker; Bibliothekar:
G. Wagner, Schreinelmeister; Stellvertreter des Bibliothekars:
Klingenberg-Moser; Beisitzer: Wischer, Maler ; Spleiß, Dek.-
Maler; Bäschlin, Lithograph. Leider ist wegen Arbeitsüber-
Häufung Herr Kantonsrat Oechsltn aus dem Vorstand des

Vereins zurückgetreten. Herr Oechslin präsidierte seit Jahren
den Verein, dem Vorstand gehörte er mehr als ein Jahrzehnt
an.' Wir hoffen, daß dem vielverdienten Manne im Ge-
Werbeverein Schaffhansen ein ehrender Platz angewiesen wird.

Gewerbevereine im Wallis. Infolge der belehrenden

Vorträge der Herren Genoud (Freiburg) und Boos (Zürich)
Haben sich in Monthey, Märtigny, Sitten, Lenk
und Brieg Sektionen des schweizerischen Gewerbevereins
konstituiert. — '

Einfall-Lichtgitter mit weißen Glasfchuppen-Gnlagen
für Kellerbeleuchtung.

System Julius Staehr, Berlin.
^

'

(Mitgeteilt vom Internationalen Pateutbüreau von Carl Fr. Reichest,

Berlin di'tV. v).

anschaulicht ein einfaches Schuppen-Lichtgitter zur Abdeckung

gewöhnlicher Kellerlichtschächte. Als Oberlicht-Abdeckung für

1)

àwlîss.

1) Grundriß einer Keller enster-Anlage mit Einfall-Lichtgitter und
Glasschuppen.

Durchfahrten, Höfe, Perronhallen zc. kann dasselbe Muster
ebenfalls Verwendung finden. Das Einlegen der Schuppen
in den mit geschmackvollen Musterungen und guter Aus-
stattung versehenen Eisenrahmen ist, da dieselben im Falz

l
l

Die so verbesserten amerikanischen, seit Jahren bewährten
Gitter mit Glasschuppen für Kellerbeleuchtuvgen verdienen

eine besondere Beachtung wegen ihres großen Lichtdurch-

ganges, welcher sogar beim schmutzigsten Wetter noch ganz
vorzüglich ist und als Ersatz der bisher üblichen Kellerschacht-

gitter, sowie der inneren Kellerfenster dient, Die mit offenen
eisernen Gittern abgedeckten Kellerlichtschächte dienten als
Sammelbehälter für allerlei Schmutz, Regenwasser, Schnee,

faulende Stoffe zc. Die Gitter mit weißen Glasschuppen-
Einlagen, welche in dcx Anlage nicht teuer, jedoch viel besser

als jede bisher übliche Gläsabdeckung sind, bieten eine wirk-
lich praktische Verbesserung, geben viel Licht und sind ein

absoluter Schutz gegen oben bezeichnete Uebelstände. Die
Glasschuppen sind, da oberhalb linsenförmig, leicht zuremigeN;
etwa gewaltsam zerbrochene Schuppen durch neue auszu-
wechseln, macht keine Schwierigkeiten. Die Zeichnung ver-

aufliegen, sehr einfach; zu Dichtung der Fugen wird Ze-
ment, Kitt, Asphalt zc. genommen. Die horizontalen Ab-
deckungen werden, wie vorstehend beschrieben, mit oben linsen-

förmigen, unterhalb prismatischen Schuppen verglast. Das
aufrecht stehende eiserne Fenster kann dagegen jede andere

beliebig gemusterte oder einfach weiße Verglasung erhalten.
Ventilationsfenster, Glasjalousten zc. mit Stell- und Schutz-

Vorrichtung gegen unbefugtes Oeffnen von außen, sind eben-

falls leicht anzubringen. Die Schpppen-Einfall-Ltchtgitter
mit Reflektor-Gläsern dürften die
besten der bisher bekannten Kel-
lerbeleuchtUngen und namentlich
durch den Fortfall der inneren
Kellerfenster und durch die ver-
größerte Nutzbarkeit des Raumes
in gegebenen Verhältnissen von
großem Werte und in den Ge-

samtkosten billiger herzustellen
sein als die Kellerfenster - An-
lagen mit Vergitterungen oder

Abdeckungen mit viereckigen Roh-
glasplatten zc., welche wenig
Sicht in die dunklen Kellerräume
spenden und durch die gebotenen
und vielfach erprobten Schuppen-
Lichtgitter verbessert und ersetzt

werden.

Clichs 2 und 3 stellt eine Anlage von Lichtgittern in Verbindung
mit dem Kellerfenster über Straßenhöhe dar.
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